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ANFRAGE 

der Abgeordneten Pilz und Freunde 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend die polizeiliche Räumung zweier Kundgebungen in der 
Kärntnertorpassage am 19.2.1988 

Am 19.2.1988 um 1 Uhr früh wurden zwei ordentlich angemeldete 
Versammlungen von Obdachlosen und hungerstreikenden Kurden in der 
Kärntnertorpassage von rund hundert Polizeibeamten unter Führung 
von Oberstleutnant Neugeborn manu militari aufgelöst. Die sich im 
dritten Tag ihres Hungerstreiks befindenden Kurdinnen und Kurden 
wurden aus dem Schlaf geschreckt und von Polizeibeamten in die 
Kälte hinausgezerrt. 

Die kurdischen Demonstranten wurden weder vorgewarnt, noch haben 
sie je einen Untersagungsbescheid ihrer legalen Kundgebung zu 
Gesicht bekommen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen in diesen Zusammenhang 
folgende 

A N FRA G E 

1. Existiert ein Untersagungsbescheid nach dem Versammlungs­
gesetz für die genannte Räumung? 

Bejahendenfalls, welchen Untersagungsgrund führt der 
Bescheid an? 

Verneinendenfalls, auf welche sonstige gesetzliche Grundlage 
und welchen tatsächlichen Anlaß ist die Räumung zurückzufüh­
ren? 

2. Warum hat die Räumung mitten in der Nacht stattgefunden, 
also zu einem Zeitpunkt, wo der Verkehr in der Opernpassage 
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mit Sicherheit von niemanden behindert werden konnte, außer 
von ihren Polizeibeamten, die sämtliche Zugänge zur Passage 
abgeriegelt hatten? 

3. Haben Sie diese Aktion angeordnet, wußten sie davon und wenn 
nicht,wer trägt dafür die Verantwortung? 

4. Dürfen Kurden in österreich öffentlich gegen Todesurteile, 
Folterungen und unmenschliche Haftbedingungen in türkischen 
Gefängnissen demonstrieren, indern sie einen Solidaritäts­
hungerstreik durchführen, auch wenn es einzelnen Polizei­
offizieren oder dem Herrn POlizeipräsidenten, oder dem 
Wiener Bürgermeister aus irgendeinem Grund nicht genehm ist? 

5. Ist Ihnen bekannt, daß sich dem Hungerstreik in der Türkei, 
der von über zweitausend Gefangenen in mehreren Gefängnissen 
geführt wird und der bereits ein Todesopfer gefordert hat, 
während acht hungerstreikendeHäftlinge im Koma liegen, daß 
sich diesem Hungerstreik inzwischen auch zwei sozialdemokra­
tische Abgeordnete des türkischen Parlaments angeschlossen 
haben? . 
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